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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1983

Norm

ZPO §405 DIIIe

Rechtssatz

Das Verbot, Abbildungen aus den Preislisten der beklagten Partei herzustellen und für eigene Preislisten zu

verwenden, stellt gegenüber dem Verbot Preislisten (in ihrer Gesamtheit) nachzuahmen und zu verwenden,

insbesonders solche, in die Teile aus den Preislisten der beklagten Partei, insbesonders Zeichnungen und Textierungen

aufgenommen wurden, ein Minus und kein Aliud dar.
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